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Auszuo Aus DEM PROTOKOLL
DES

REGIERUNGSRATES DES KANTONS S0L0THuRN
VOM

1. Dezember 1964 Nr. 5623

~Die~unterbreitet der. Regierun~srat

den~ zur Genehrnig~ng.

Die Gemeinde hatte in den letzten Jahren eine starke Bautätigkeit

zu verzeichnen0 Damit diese Entwioklutig für die Zukunft gesehen in

geordnete Bahnen gelenkt werden karni~ hat sie bereits vor einiger
Zeit die DurohfUhr~ung der Ortsplanung mit Ausscheidung des Baugebietes

mit den entsprechendeii Zänen beschlossen. Die rechtsgü~t±ge Grundlage fit

die Ein~Uhrung des Baüp1anv~rfahrens ist im Baureglement, welches mit

RRB Nr. 764 vom il, Februar ‘l96~4‘ genehmigt wurde, verankert, ~Mit der

Ausführung der betreffenden St~dien wurdedas In~iiieurbUro H.R.

Gloor, Dornach, beau±~tragt. Da eine Gesamtplanung mit Strassen— und

Bauliiiienplan eine längere Zeit beansprucht, wurde vorläüfig nur der

Zoneuplan erstellt,. Das ganze Baugebiet ist in diesem Plan in eine

Wohn—~ ruhige Industrie—, Gewerbe—hund- allgemeine Industriezone sowie

in eine Grünzone für ~ffentliche Bauten aufgeteilt. Für das Wohn—

zonenareal erfolgte die Aufteilung in eine zweigeschossige (W2) und

eine dreigeschossige tone (W3). Die offentliche Planauflage wurde in

der Zeit vom 3~.Okt6~ex~ 1963 bis 3. Ndvember ~963 durchgeführt. :Lnnert

nützlicher Frist gingen folgende zwei Einsprachen ein:

1,FirmaStioh AG, Holzbau.und Mni~i.s Dreier Sehne, Eisenwaren, als
Gemeinschaft seins~z‘aäh~ ‘. .

2. Johann Brunner, Bi5sgerschreiber~ . .;.

Dem Begehren der Firma Stich AG/Dreier Söhne wurde durch die Ein—

reihung der beiden Gewerbe— und Industriebetriebe in die I~du~ixie—

zone entsprochen. Auf dem Verhandlungewege kon~ite ~fern~i~niit d&n

Einspreoher Brunner•~ine Einigung erzielt werden, ~ dass die Ein—

sprache gegenstandslos wurde. An de~ Gemeindeversammlung vom 27.

Dezembei‘ i~6~ wurde der Zonenpian genehmigt..
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Formell wurde das Verfahren richtig durchgefUlirt. lYlateriell ist

folgendes zu bemerken:

1. Im Zonenplan ist die landschaftlich sehr scht5ne Kuppe Miihle—

ram südwestlich des Dorfes der Wohnzone W2 einverleibt wörden,

Der Gemeinde wird empfohlen zu prüfen, ob nicht dieses Gebiet als

~issichtsterrasse nach den Vorschriften des Natur— und Heimatschutzes

(~ 241 EG ZGB) mit einem Bauverbot belegt werden sollte, In diesem
Falle ~würde sich freilich die Frage der Ents~hädigimgspfli,cht steilen,

Die Gemeinde hätte eine ents~rechend~~ ih Ein~m speziellen

Verfahren, gemass den genannten gesetzlichen Bestimmungen zu erlassen.

2. Die im Zonenplan ~3st1i~h der bestehenden Sclireinerei aus

geschiedene Parzelle in der N~edermatt als ruhige Industrie~ und

Gewerbezone eignet sich fü~ ein~ solche Ueberbauungnicht, da die

baugesetzl~ohe~2 Abstan&e fur Industrie—oder Gewerbebauten nicht

eingehalten werden können. Das~Areal ist daher der Wohnzone W2

einzuverleiben. Sollten die örtlichen Bedürfnisse in diesem Be

reich eine Ver~rösserung des Betriebe~ erfordern, muss eine zweck—

• mässige Industriezonenausscheidung erfolgen, die unter Einhaltung

der baugesetzlichen Bestimmungen eine Ueberbauung gestattet.

Eswird:

beschlossen:

1. Dem Zonenpian de~ Gemeinde Kleinlützel wird die Genehmigung

erteilt.

2. Die Parzelle östlich der bestehenden Sehreinerei in der Niedern~ ‘t

w~rd als Industriezone gestrichen, sie ist der Zone W2 einzuverleiben

in einem neu~n Bebauungsp1an~

3. Da im Zonenpian nur die verschiedenen Zonen ausgeschiedei~ sind,

wirddie Gemeinde verhalten, unverzüglich die hiezu erforderlichen

Strassen— und Baulinienpläne auszuarbeiten,.

Genehmi~un~~~: 24..—— Fr.

PubI~kationskosten: 14.—— „

Total 38.--~~~ (Staatskanzlei Nr. 936) N1‘T

Der Staatssohreiber:
~
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Bau—Departement (4)
Kant. Hochbauaint (2)
Kant, Tiefbauamt (2)
Jur. Sekretär des Bau—Departementes (2)
Kant, Planungsstelle (2), mit Akten und 1 gen0 Plan

~1~rr~iamt III, Dornach, mit 1 gen.~ Plan
~intschreiberei Thierstein? Breitenbach, mit 1 gen. Plan
Kant Finanzverwaltung (2)
Ammannamt der Einwohnergemeinde Kleinlützel
Baukommission der Einwohnergemeinde Kleinlützel, mit 2 gen. Plänen
Amtsblatt (Publikation von Ziff. 1, 2 und 3 des Dispositivs)
Natur— und Heimatschutzkommission, Herrn ~ Kustos




